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RS OGH 1979/5/15 5Ob611/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1979

Norm

ZPO §8

ZPO §116 II

ZPO §116 IV

ZPO §121 Abs2

Rechtssatz

Die rechtskräftige Bestellung - eines Kurators ohne Rücksicht auf prozessuale Vorschriften, die ein solches Tätigwerden

ausschließen, - gibt dem Kurator nicht die Möglichkeit, Prozeßhandlungen vorzunehmen, auf die dann meritorisch

einzugehen ist.

Entscheidungstexte

5 Ob 611/79
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